
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

545

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1969 Ausgegeben am 21. Feber 1969 15. Stück

55. Bundesgesetz: Bedeckung des Abganges des Milchwirtschaftsfonds im Geschäftsjahr 1969
56. Bundesgesetz: Förderung der Finanzierung von Entwicklungs- und Erneuerungsinvestitionen
57. Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Umsatzsteuergesetzes 1959
58. Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Glücksspielgesetzes
59. Verordnung: Auflassung eines Teiles der Ellbögener Straße im Bereich der Gemeinden

Aldrans und Lans als Bundesstraße
60. Verordnung: Anordnung von Erhebungen in Geflügelbrütereien und -Schlächtereien
6 1 . Kundmachung: Beitritt Italiens zum Übereinkommen über die Erteilung gewisser für das

Ausland bestimmter Auszüge aus Personenstandsbüchern
62. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegen-

über Kindern anzuwendende Recht durch Portugal
63. Kundmachung: Beitritt Italiens zum Übereinkommen über die Änderung von Namen und

Vornamen

5 5 . Bundesgesetz vom 22. Jänner 1969,
betreffend die Bedeckung des Abganges
des Milchwirtschaftsfonds im Geschäftsjahr

1969

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Bundesministerium für Finanzen wird
ermächtigt, dem Milchwirtschaftsfonds (Markt-
ordnungsgesetz 1967, BGBl. Nr. 36/1968, in der
geltenden Fassung) zur Erfüllung seiner gesetz-
lichen Aufgaben im Geschäftsjahr 1969 einen Zu-
schuß zu gewähren, dessen Höhe durch den Be-
trag bestimmt wird, um den die Summe der vom
Milchwirtschaftsfonds in diesem Geschäftsjahr
gemäß § § 6 und 7 Abs. 3 des Marktordnungs-
gesetzes 1967 gewährten Zuschüsse und Trans-
portkostenvergütungen die Summe der im glei-
chen Zeitraum an den Milchwirtschaftsfonds
gemäß §§ 4, 5 und 7 Abs. 1 und 2 des Markt-
ordnungsgesetzes 1967 entrichteten Preisaus-
gleichsbeiträge und Transportausgleichsbeiträge
übersteigt.

§ 2. Der Zuschuß gemäß § 1 darf den Gesamt-
betrag von 462'343 Millionen Schilling nicht
übersteigen. Er ist zu Lasten des finanzgesetz-
lichen Ansatzes 1/62124 „Zuschuß zum Geba-
rungsabgang des Milchwirtschaftsfonds" zu ver-
ausgaben und zu bedecken.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus Koren

5 6 . Bundesgesetz vom 23. Jänner 1969,
betreffend die Förderung der Finanzie-
rung von Entwicklungs- und Erneuerungs-

investitionen

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Zur Erleichterung der Finanzierung von
Entwicklungs- und Erneuerungsinvestitionen
wird der Bundesminister für Finanzen ermäch-
tigt, namens des Bundes gegenüber Kreditunter-
nehmungen, Versicherungsunternehmungen und
dem ERP-Fonds Bürgschaften (Nachbürgschaften)
für Ausfallsbürgschaften (Vorbürgschaften) zu
übernehmen, die die Entwicklungs- und Erneue-
rungsfonds Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (im folgenden Gesellschaft genannt) für von
diesen Kreditgebern an folgende Kreditnehmer,
und zwar

a) an inländische private oder verstaatlichte
industrielle oder gewerbliche Produktions-
oder Forschungsunternehmungen und

b) an Unternehmungen und Einrichtungen der
inländischen Fremdenverkehrswirtschaft,

gewährte Darlehen und Kredite (im folgenden
Kredite genannt) in Schillingwährung übernimmt.

§ 2. (1) Als Vorbürgschaften sind von der
Gesellschaft Ausfallsbürgschaften mit der Maß-
gabe zu übernehmen, daß die Gesellschaft vom
Kreditgeber bereits dann und insoweit in An-
spruch genommen werden kann, als bei der Ver-
wertung der für den verbürgten Kredit hereinge-
nommenen Sicherheiten dieser nicht hereinge-
bracht wird. Zu den Sicherheiten, die vor Inan-
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spruchnahme der Ausfallsbürgschaft zu verwer-
ten sind, gehören auch etwaige vom Kreditgeber
hereingenommene Bürgschaften Dritter. Einbrin-
gungsmaßnahmen hinsichtlich sonstiger Vermö-
genswerte des Kreditnehmers sind nicht Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme der Gesell-
schaft durch den Kreditgeber. Im Falle der Er-
öffnung des Ausgleichs- oder Konkursverfahrens
über das Vermögen des Kreditnehmers genügt
zur Inanspruchname der Gesellschaft der Nach-
weis der vom Kreditgeber ordnungsgemäß voll-
zogenen Anmeldung der noch aushaftenden
Kreditforderung.

(2) Die übernommenen Nachbürgschaften haben
nach Inhalt und Umfang den Vorbürgschaften
zu entsprechen. Die Vorbürgschaft wird erst
durch die Übernahme der Nachbürgschaft
rechtswirksam. Die Nachbürgschaft des Bundes
kann erst dann und insoweit in Anspruch genom-
men werden, als eine Zahlungsverpflichtung der
Gesellschaft aus der Vorbürgschaft gegenüber
dem Kreditgeber eingetreten ist und die Gesell-
schaft trotz Aufforderung durch den Kreditgeber
innerhalb von zwei Monaten keine Zahlung
leistet.

§ 3. Der Bundesminister für Finanzen darf
Nachbürgschaften gemäß § 1 für Vorbürgschaften
der Gesellschaft nur übernehmen, wenn

1. der jeweils ausstehende Gesamtbetrag der
Nachbürgschaften einschließlich der Zinsen und
Kosten (Gesamthaftungssumme) für Kreditneh-
mer gemäß § 1 lit. a 2000 Millionen Schilling und
gemäß § 1 lit. b 500 Millionen Schilling nicht
übersteigt;

2. die Höhe des gewährten Kredites (Kredit-
summe) im Einzelfall bei Kreditnehmern gemäß
§ 1 lit. a den Betrag von 2'5 Millionen Schilling
und gemäß § 1 lit. b den Betrag von 1 Million
Schilling nicht unterschreitet;

3. die Vorbürgschaft der Gesellschaft im
Einzelfall mit höchstens 80 vom Hundert der
Kreditsumme (verbürgter Kreditteil) übernom-
men wird, wobei nach Maßgabe der übernom-
menen Bürgschaftsquote die Gesellschaft auch für
Zinsen und Kosten zu haften haben wird; falls
der gewährte Kredit als Deckung für vom
Kreditgeber auszugebende langfristige Obliga-
tionen bestimmt oder es zufolge gesetzlicher Ver-
anlagungsvorschriften beim Kreditgeber erfor-
derlich ist, kann die Gesellschaft die Vor-
bürgschaft bis zur vollen Höhe der Kreditsumme
übernehmen, wenn sich der Kreditgeber oder
eine andere Kreditunternehmung verpflichtet, im
Falle der Inanspruchnahme der Bürgschaft die Ge-
sellschaft und den Bund nach Erfüllung der Bürg-
schaftsverpflichtungen mit mindestens 20 vom
Hundert des Ausfalls schadlos zu halten;

4. die Gesamtlaufzeit des Kredites (einschließ-
lich einer tilgungsfreien Anlaufzeit) 17 Jahre
nicht übersteigt;

5. die Gesamtbelastung des Kreditnehmers aus
der Verzinsung des Kredites einschließlich der
Kosten für die Vorbürgschaft der Gesellschaft
(§ 4) nicht höher ist als die Gesamtbelastung des
Bundes aus der jeweils vor der Kreditgewährung
im Inland letztaufgelegten Bundesanleihe zuzüg-
lich 075 vom Hundert; diese Gesamtbelastung
des Bundes ist wie folgt zu berechnen:

6. im Falle, daß eine vorzeitige Kündigung des
verbürgten Kredites vereinbart ist, auch bei Kün-
digung die prozentuelle Gesamtbelastung gemäß
Z. 5 nicht überschritten wird;

7. der Kreditnehmer über bankmäßige Sicher-
heiten für den zu verbürgenden Kredit nicht in
ausreichendem Ausmaß verfügt, die Durchfüh-
rung des Investitionsvorhabens eine Steigerung
der Ertragskraft der Unternehmung jedoch er-
warten läßt, durch welche zumindest die Ver-
zinsung und Rückzahlung des Kredites gewähr-
leistet erscheint;

8. der Kredit durch den Kreditgeber ohne Be-
rücksichtigung der von der Gesellschaft zu über-
nehmenden Vorbürgschaft soweit wie möglich
besichert wird.

§ 4. (1) Die Gesellschaft hat mit dem Kredit-
nehmer zu vereinbaren, daß dieser ihm für die
Übernahme der Vorbürgschaft ein Haftungsent-
gelt (Verwaltungskostenbeitrag und Bürgschafts-
provision) zu zahlen hat. Dieses Entgelt darf ein
Halbes vom Hundert jährlich nicht übersteigen
und ist halbjährlich von dem noch ausstehenden
verbürgten Kreditteil zu berechnen. Es ist vom
Kreditgeber für die Gesellschaft einzuheben.

(2) Für die Übernahme der Nachbürgschaft des
Bundes ist ein Entgelt nicht zu erheben.

(3) Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar
veranlaßten Rechtsgeschäfte und Rechtsvorgänge
sind von der Gesellschaftsteuer Und von den
Stempel- und Rechtsgebühren befreit.

§ 5. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat
zur Übernahme der einzelnen Nachbürgschaften
einen Beauftragten und einen Stellvertreter des
Beauftragten bei der Gesellschaft zu bestellen.

(2) Dem Beauftragten, im Verhinderungsfalle
seinem Stellvertreter, obliegt insbesondere die
Prüfung der bei der Gesellschaft eingereichten
Anträge hinsichtlich der Voraussetzungen für die
Übernahme der Nachbürgschaft sowie die Ab-
gabe der Übernahmeerklärung für eine Nach-
bürgschaft gegenüber dem Kreditgeber nach
Maßgabe der vom Bundesministerium für Finan-
zen erteilten Ermächtigung im Einzelfalle.
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(3) Dem Beauftragten und seinem Stellvertreter
steht das Redit zu, in alle Bücher, Urkunden und
sonstigen Schriften der Gesellschaft Einsicht zu
nehmen und an allen Sitzungen (ausgenommen
solchen der Gesellschafterversammlung), zu
welchen sie zeitgerecht einzuladen sind, teilzu-
nehmen und gegen Beschlüsse der Gesellschaft
(ausgenommen solchen der Gesellschafterver-
sammlung) Einspruch zu erheben, wenn sie
finden, daß der Beschluß mit diesem Bundesgesetz
in Widerspruch steht; hiedurch wird der Be-
schluß aufgeschoben. Die Gesellschaft kann bin-
nen acht Tagen, gerechnet vom Zeitpunkt der Er-
hebung des Einspruches an, beim Bundesmini-
sterium für Finanzen beantragen, den Einspruch
außer Kraft zu setzen; wird ein solcher Antrag
nicht fristgerecht gestellt oder tritt das Bundes-
ministerium für Finanzen dem Einspruch bei,
dann gilt der Beschluß als aufgehoben. Falls das
Bundesministerium für Finanzen nicht binnen
acht Tagen nach Einlangen des Antrages der
Gesellschaft eine Entscheidung trifft, tritt der
Einspruch außer Kraft.

(4) Für die vom Bundesministerium für Finan-
zen dem Beauftragten und seinem Stellvertreter
zu leistende Vergütung (Funktionsgebühr) ist
der Gesellschaft die Entrichtung eines jeweils
durch das Bundesministerium für Finanzen zu be-
stimmenden, an den Bund zu entrichtenden
jährlichen Pauschalbetrages vorzuschreiben. Die
Funktionsgebühr hat in einem angemessenen
Verhältnis zu den mit der Tätigkeit verbun-
denen Aufwendungen zu stehen.

§ 6. (1) Das Bundesministerium für Finanzen
wird ermächtigt, zu Lasten der Haushaltsjahre
1969 bis 1973 nach Maßgabe der Vorsorge in den
jeweiligen Bundesfinanzgesetzen der Gesellschaft
aus Bundesmitteln Zuschüsse bis zum Betrage
der Verluste der Geschäftsjahre 1969 bis 1973,
höchstens jedoch 4 Millionen Schilling im einzel-
nen Haushaltsjahr, zu gewähren. Dies hat zur
Voraussetzung, daß sich die Gesellschaft verpflich-
tet, dem Bundesministerium für Finanzen über
die Höhe der aufgelaufenen Verluste und die Ver-
wendung der Zuschüsse jederzeit die verlangten
Aufklärungen, insbesondere auch im Wege der
Einsicht in die Bücher, zu erteilen.

(2) Die im Abs. 1 genannten Zuschüsse aus
Bundesmitteln sind bei einem neu zu eröffnenden
finanzgesetzlichen Ansatz 1/50294 des Bundes-
finanzgesetzes zu verrechnen.

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus Koren

5 7 . Bundesgesetz vom 23. Jänner 1969,
mit dem das Umsatzsteuergesetz 1959

neuerlich abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Umsatzsteuergesetz 1959, BGBl. Nr. 300/
1958, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 302/1959, BGBl. Nr. 170/1961, BGBl. Nr. 92/
1962, BGBl. Nr. 168/1962, BGBl. Nr. 57/1963,
BGBl. Nr. 83/1963, BGBl. Nr. 133/1964, BGBl.
Nr. 188/1964, BGBl. Nr. 290/1964, BGBl.
Nr. 214/1965, BGBl. Nr. 148/1966 und BGBl.
Nr. 44/1968 wird wie folgt abgeändert:

1. § 17 Abs. 3 Z. 6 hat zu lauten:

„6. der tatsächliche Austritt der Ware muß auf
dem Tarifierungsnachweis (Z. 5) vom Austritts-
zollamt, beziehungsweise im Postverkehr vom
Postamt oder im Eisenbahnverkehr vom Bahn-
hof, von dem der Gegenstand nach der zollamt-
lichen Abfertigung zum Austritt übernommen
worden ist, bescheinigt sein. Z. 5 letzter Satz gilt
sinngemäß.".

2. Die Anlage F zu § 7 Abs. 7 und § 17
Abs. 8 des Umsatzsteuergesetzes 1959 wird wie
folgt abgeändert:
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Artikel II

(1) Die Bestimmung des Artikels I 2 . 1 ist auf
steuerbare Umsätze und auf vergütungsfähige
Vorgänge anzuwenden, die nach dem 30. Juni
1968 bewirkt worden sind oder bewirkt werden.

(2) Die Bestimmungen des Artikels I 2. 2
und 3 sind, soweit im Abs. 3 nichts anderes be-
stimmt wird, auf steuerbare Umsätze und ver-
gütungsfähige Vorgänge anzuwenden, die nach
dem 31. März 1969 bewirkt werden.

(3) Die Bestimmungen des Artikels I 2. 2 sind
auf steuerbare Umsätze gemäß § 1 Abs. 1 2. 3
des Umsatzsteuergesetzes 1959 anzuwenden, bei

denen der für die Anwendung der zolltarifari-
schen Bestimmungen maßgebende 2eitpunkt ge-
mäß § 6 des Zollgesetzes 1955 nach dem
31. März 1969 liegt.

(4) Die Bestimmung des Artikels I 2 . 4 ist auf
steuerbare Vorgänge anzuwenden, die nach dem
31. Jänner 1968 bewirkt worden sind oder be-
wirkt werden.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jenas
Klaus Koren

5 8 . Bundesgesetz vom 23. Jänner 1969,
mit dem das Glücksspielgesetz neuerlich ab-

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 169/1962, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 288/
1963 und BGBl. Nr. 171/1965, wird abgeändert
und ergänzt wie folgt:

1. Dem § 21 wird folgender Abs. 3 eingefügt:

„(3) Die Erteilung der Bewilligung zum Be-
triebe einer Spielbank (Abs. 1) liegt im freien
Ermessen des Bundesministeriums für Finanzen;
die Eignung der Bewerber für die Erzielung des
bestmöglichen wirtschaftlichen Erfolges und für
die Förderung fremdenverkehrswirtschaftlicher
Belange ist hiebei zu berücksichtigen."

2. Die bisherigen Absätze „(3)" und „(4)" des
§ 21 erhalten die Bezeichnung „(4)" und „(5)".

3. § 27 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Spielbankabgabe ist von den Jahres-
bruttospieleinnahmen eines jeden Spielbankbe-
triebes gesondert zu berechnen. Unter Jahres-
bruttospieleinnahmen sind die im Kalenderjahr
dem Spielbankbetrieb zugekommenen Spielein-
sätze und die dem Spielbankbetrieb für die Über-
lassung von Spieleinrichtungen von den Spielern
geleisteten Vergütungen abzüglich der vom Spiel-
bankbetrieb ausgezahlten Spielgewinne zu ver-
stehen.

Die Spielbankabgabe beträgt:
a) 35 v. H. von den ersten 500.000 S an

Bruttospieleinnahmen,
b) 40 v. H. von den nächsten 500.000 S an

Bruttospieleinnahmen,
c) 45 v. H. von den nächsten 500.000 S an

Bruttospieleinnahmen,
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d) 50 v. H. von den nächsten 500.000 S an
Bruttospieleinnahmen,

e) 55 v. H. von den nächsten 1,000.000 S an
Bruttospieleinnahmen,

f) 60 v. H. von den nächsten 1,500.000 S an
Bruttospieleinnahmen,

g) 65 v. H. von den nächsten 2,500.000 S an
Bruttospieleinnahmen,

h) 70 v. H. von den nächsten 3,000.000 S an
Bruttospieleinnahmen,

i) 80 v. H. von den Bruttospieleinnahmen,
die 10,000.000 S übersteigen."

4. Dem § 27 wird als neuer Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Cagnotte im Sinne des § 26 Abs. 3
zweiter Satz, die dem Spielbankbetrieb zukom-
menden Spieleinsätze, und die dem Spielbank-
betrieb für die Überlassung von Spieleinrich-
tungen von den Spielern geleisteten Vergütun-
gen sind kein Entgelt im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes 1959, BGBl. Nr. 300/1958."

5. § 53 hat zu lauten:

„§ 53. Bestehende Regelungen über die Auf-
teilung der Cagnotte bleiben bis zum Inkraft-
treten eines Kollektivvertrages gemäß § 26 Abs. 4
aufrecht."

Artikel II

§ 27 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes in der Fas-
sung dieses Bundesgesetzes ist auf Einnahmen
anzuwenden, die nach Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 288/1963 erzielt wurden.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus Koren

5 9 . Verordnung des Bundesministeriums
für Bauten und Technik vom 22. Jänner
1969, mit der ein Teil der Ellbögener Straße
im Bereich der Gemeinden Aldrans und

Lans als Bundesstraße aufgelassen wird

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes, BGBl. Nr. 59/1948, wird verordnet:

Das Straßenteilstück der Ellbögener Straße im
Bereich der Gemeinden Aldrans und Lans

von km 6,950 (alt) bis km 7,490 (alt)

wird als Bundesstraße aufgelassen.

Kotzina

6 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft und des Bun-
desministeriums für Handel, Gewerbe und
Industrie vom 4. Feber 1969, mit der Er-
hebungen in Geflügelbrütereien und -schläch-

tereien angeordnet werden

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2 und 3, 4 Abs. 1
und 2, 8 Abs. 1 und 2 des Bundesstatistikgesetzes,
BGBl. Nr. 91/1965, wird verordnet:

§ 1. Das Österreichische Statistische Zentral-
amt hat, beginnend mit 1. März 1969, Erhebun-
gen in Geflügelbrütereien und -schlächtereien
durchzuführen.

§ 2. Zu erheben sind:

1. in Geflügelbrütereien

a) monatlich die Einlagen an Bruteiern, be-
stimmt für die Erbrütung von Hühnern
(Legehühner und Masthühner), Gänsen,
Enten und Truthühnern,

b) jeweils im Monat März das Fassungsver-
mögen der Brutanlagen, getrennt nach Vor-
brütern und Schlupfbrütern

2. in Geflügelschlächtereien monatlich

a) die Zahl der geschlachteten Tiere,

b) das Schlachtgewicht, aufgegliedert in ge-
schlossene Ware (bei Gänsen, Enten und
Truthühnern),
gerupfte und entdärmte sowie
sonstige Ware (bei Brat- und Backhühnern
und Poularden, Suppenhühnern, Gänsen,
Enten, Truthühnern).

§ 3. Zur Auskunftserteilung verpflichtet sind
bei den Erhebungen gemäß

1. § 2 Z. 1 die Inhaber (Eigentümer, Besitzer,
Pächter und sonstige Nutznießer oder deren
Beauftragte) von Brütereien mit einer Min-
desteinlagekapazität von 500 Stück Bruteiern,

2. § 2 Z. 2 die Inhaber (Eigentümer, Besitzer,
Pächter und sonstige Nutznießer oder deren
Beauftragte) von Betrieben mit mindestens
10.000 Geflügelschlachtungen im Vorjahr.

§ 4. (1) Die Fragebögen sind vom Österrei-
chischen Statistischen Zentralamt den Aus-
kunftspflichtigen zuzustellen.

(2) Die ausgefüllten Fragebögen sind bis
spätestens 10. des auf den Berichtsmonat folgen-
den Monats an das Österreichische Statistische
Zentralamt einzusenden.

Schleinzer Mitterer
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Anlage 1

Anlage 2
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6 1 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 31. Jänner 1969 betreffend den Beitritt
Italiens zum Übereinkommen vom 27. Sep-
tember 1956 über die Erteilung gewisser für
das Ausland bestimmter Auszüge aus Per-

sonenstandsbüchern

Nach Mitteilung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft hat Italien am 7. November 1968
seine Beitrittsurkunde zum Übereinkommen
über die Erteilung gewisser für das Ausland be-
stimmter Auszüge aus Personenstandsbüchern
(BGBl. Nr. 275/1965, letzte Kundmachung be-
treffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 283/
1967) hinterlegt.

Gemäß seinem Artikel 11 Absatz 1 ist dieses
Übereinkommen für Italien am 7. Dezember
1968 in Kraft getreten.

Klaus

6 2 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 31. Jänner 1969 betreffend die Ratifi-
kation des Übereinkommens vom 24. Okto-
ber 1956 über das auf Unterhaltsverpflich-
tungen gegenüber Kindern anzuwendende

Recht durch Portugal

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung ist das Übereinkommen über das auf Unter-

haltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzu-
wendende Recht (BGBl. Nr. 293/1961, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 190/1967) von Portugal ratifiziert
worden und gemäß seinem Artikel 8 zweiter
Absatz am 3. Feber 1969 für Portugal in Kraft
getreten.

Klaus

6 3 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 31. Jänner 1969 betreffend den Beitritt
Italiens zum Übereinkommen vom 4. Sep-
tember 1958 über die Änderung von Namen

und Vornamen

Nach Mitteilung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft hat Italien seine Beitrittsurkunde
zum Übereinkommen über die Änderung von
Namen und Vornamen (BGBl. Nr. 278/1965,
letzte Kundmachung betreffend den Geltungs-
bereich BGBl. Nr. 203/1966) mit Wirksamkeit
vom 7. Dezember 1968 hinterlegt.

Klaus
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